
1. VERBNFACHTE ÄNDERUNG
der Satzing über den
Bebauingsplan Nr. 3

"Allgemeines Wohngebiet, Bergener Str .
der Gemeinde Atelähr

Aufgrund des §13 des BaugesetzbudTesin^Fassur^jo^OS.^Seüyl^^rt'^ ^n^^e^tem^^^^^^^ ^
^LÜSTO466Ts^euna^§186^e7^

3'M^S^5<l1)u1)esäließrd i^n^indevert^^^^^ 1. veranfe^te,^dem;S,SS?S!ii2
Ü^dDeLn Be'bau'un^g'spia^ 3^1gemeTn^'W3hngebiet;Bergener Str. " im gekennzeichneten Teilbe-

reidi.

1'° ^eufe^arndenen Baufenster ̂rden genngfügigjnihreT^g^und^m ̂ß,9ea^rt^^
wettert"'wobd der Q:aTde7Ausnubur5(fes^^ GRZ, GFZ und die (
nidit berührt wird.

2.0 [Iachen ^^^döstiidien Baufensters ist die Fläche für Stellplätze in eine Fläd^e
für Stellplätze und Nebenanlagen erweitert worden. ^ _^_^^ ^ ^ ^_

2. 2 Im BerSdTd^ 'wesidnen'Sensters ^ü\e Bauflache_ de_Em^ung ^
Gara^e7entfemt"'und''stattdessen-eine Flädne für Nebenanlagen (nördlidi des

3"° S"^uS^esenen Stellplätze werden entsprechend dem Bedarf der einzelnen Baufenster
neu geordnet.

4.0 Öfienäfche Pari<plätze ^ .__"__.. _".. ;.
öffentiidTePari<plätze werden an der Hauptersäiließungsstraße ausgewiesen.

5'0' ^d^Sfch des Spielplatzes ist eine Begrünung mit ungiftigen Strauchpflanzungen

vorgesehen.

6-°- S^e^^eT^-rS^^auftöhe v. rd durdi die Festiegung der ma)dmalen Rrsthöhe
^e£zugspunkt für die Höhenmessung ist die Geländeoberfläche des vorhandenen Terrains.




